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Sylvia Cathrin Kefalas, geboren 1978 in erlangen, hat an der Universität er-
langen-nürnberg im Fachbereich rechtswissenschaft promoviert. Sie betrieb 
Forschungen sowohl im Bürgerlichen als auch im römischen recht.

Schenkkreise führten vielfach die Betroffenen nicht nur zu beträchtlichen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sondern auch zu langjährigen gerichtlichen 
auseinandersetzungen. Dieses Buch zeichnet Schwierigkeiten der Judikative 
im Zusammenhang mit der rechtlichen Schenkkreisproblematik auf und unter-
sucht die Motive in der anwendung bzw. nichtanwendung der maßgeblichen 
Vorschrift des § 817 S. 2 BgB. es analysiert ferner Ursprung und entwicklung 
dieser norm seit ihrer entstehung bis zur heutigen Zeit. einerseits erkennt die 
überwiegende Mehrheit der Juristen, dass diese norm oft zu ergebnissen führt, 
die mit dem rechtsempfinden nicht im einklang stehen. andererseits bleibt es 
allein der Politik überlassen diese Vorschrift abzuschaffen. rechtsunsicherheit 
entsteht dadurch nicht.
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Einleitung

Schneeballsysteme existieren in den vielfältigsten und schillerndsten Variatio-
nen. Eine Unterart ist der sogenannte Schenkkreis.

Schenkkreise sind nach Art einer Pyramide organisiert1. Die an der Spitze ste-
henden Mitglieder des Empfängerkreises erhalten von ihnen nachgeordneten Ge-
berkreisen bestimmte Geldbeträge. Darauf scheiden die Beschenkten aus dem
Spiel aus. Nun treten an ihre Stelle die Mitglieder der nächsten Ebene, die die
Empfängerposition einnehmen. Diese sind dann gezwungen, genügend Teilneh-
mer für neu zu bildende Geberkreise zu finden, die bereit sind, einen festgelegten
Betrag an die in den Empfängerkreis aufgerückten Personen zu zahlen. Die An-
werbung muss von den auf der untersten Reihe verbliebenen Mitspielern erfol-
gen2.

In vielen Fällen sind die Schenkkreise so organisiert, dass ein Initiator von
8 Gebern bedacht wird, die jeweils einen Betrag von 5.000 Euro aufbringen3. Die
8 Geber steigen, nachdem sie den Initiator bedacht haben, an seiner Stelle in den
Empfängerkreis auf. Nun muss jeder von ihnen wiederum 8 Geber finden, die
ihn beschenken, so dass bereits nach der zweiten Schenkrunde 512 (64 mal 8)
neue Mitglieder und ein Geldbetrag von 2.560.000 Euro gefunden werden
müssten4.

Das System zielt zwangsläufig darauf ab, den ersten Mitspielern zwar einen
zumeist sicheren Gewinn zu ermöglichen, während die erforderliche ständig an-
schwellende Masse späterer Teilnehmer ihren zum Systemeinstieg zu leistenden
Betrag verlieren muss5. Es ist offensichtlich, dass angesichts der Progressions-
wirkung keine Mitspieler in ausreichender Zahl gewonnen werden können. Das
Spielsystem beweist damit seine mathematisch-logische Endlichkeit aus sich
selbst heraus6.

Der BGH hatte bereits mit Urteil vom 22.04.19977 entschieden, dass Verträge
über die Teilnahme an Gewinnspielen, die nach dem Schneeballsystem so orga-
                                                          
1 BGH, Urteil vom 10.11.2005 – III ZR 72/05, NJW 2006, 45 (45).
2 BGH, Urteil vom 10.11.2005, ebenda.
3 Möller, NJW 2006, 268 (268); www. schenkkreise org.
4 Möller, ebenda; www.schenkkreise.org.
5 AG Bonn, Urteil vom 19.04.2007 – 14 C 2/07, BeckRS 2007 17186.
6 AG Bonn, Urteil vom 19.04.2007, ebenda.
7 BGH, Urteil vom 22.04.1997 – XI ZR 191/96, NJW 1997, 2314 ff.
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nisiert sind, dass die große Masse der Teilnehmer ihren Einsatz verlieren muss,
wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nichtig sind. Dies wird in der Recht-
sprechung und in der Literatur auch nirgends ernsthaft bestritten. Ein Teil der
Gerichte sah sich jedoch auf Grund der Regelung des § 817 S. 2 BGB daran ge-
hindert, Bereicherungsansprüche zuzusprechen8. Diese Auffassung hat der BGH
mit zwei wortgleichen Entscheidungen vom 10.11.20059, welche die Rückzah-
lungsansprüche gegen die Initiatoren eines Schenkkreises betrafen, und in Fort-
führung dieser Rechtsprechung mit Urteil vom 13.03.200810 auch im Hinblick
auf Rückzahlungsansprüche gegen Mitspieler, die nicht zu den Initiatoren des
Schenkkreises zählten, grundsätzlich abgelehnt und Bereicherungsansprüche
bejaht. Es folgte eine nochmalige Bestätigung dieser Rechtsprechung mit Urteil
vom 6.11.200811.

Dadurch hat sich hier im Zuge der Entwicklung eine neue Fallgruppe zu der
höchst umstrittenen Vorschrift des § 817 S. 2 BGB herausgebildet. Diese gibt
Anlass zu der Untersuchung, welche dogmatischen Ansätze sich nun aus der
Schenkkreisrechtsprechung entnehmen lassen. Dabei führt der Vergleich mit an-
deren Fallgruppen12, wie der Bordellpacht13, der Leih14- und Schwarzarbeit15,
sowie die Analyse der Abschlussprüfer-16, Kontaktanzeigen-17, Gewinnaus-
schüttungs-18 und Brautgeldentscheidung19 dazu, dass sich nicht etwa endlich das
Gewirr um die Kriterien der Anwendbarkeit der Kondiktionssperre des § 817
S. 2 BGB gelichtet hat, sondern, dass es sich hierbei um unkalkulierbare Billig-
keitsrechtsprechung handelt. In den Vergleich wurden sowohl die Entstehungs-
geschichte als auch Sinn und Zweck der Vorschrift miteinbezogen.

Die Schenkkreisrechtsprechung ist damit alles andere als begrüßenswert ein-
zustufen. Der BGH betreibt keine Rechtsfortbildung mehr, sondern eine völlig
unzulässige Rechtspolitik contra legem. Ansichten in der Literatur, die den
Schenkkreisurteilen eine sinnvolle Dogmatik abgewinnen wollten, kann nicht

                                                          
8 Möller, Fn. 3, S. 11.
9 BGH, Urteil vom 10.11.2005, Fn. 1, S. 11 und BGH, Urteil vom 10.11.2005 – III ZR 73/05,

BeckRS 2005, 13871.
10 BGH, Urteil vom 13.03.2008 – III ZR 282/07, JZ 2009, 363 (363, 364).
11 BGH, Urteil vom 6.11.2008 – III ZR 120/08, NJW-RR 2009, 345 ff.
12 Es handelt sich insoweit um Fälle, in denen ein beiderseitiger Gesetzes- oder Sittenverstoß, also

ein Verstoß sowohl des Leistenden wie auch des Empfängers, begangen wurde.
13 BGHZ 41, 341 ff.
14 BGHZ 75, 299 ff.
15 BGHZ 111, 308 ff.
16 BGH, Urteil vom 30.04.1992 – III ZR 151/91, NJW 1992, 2021 ff.
17 BGH, Urteil vom 5.05.1992 – X ZR 134/90, NJW 1992, 2557 ff.
18 BGH, Urteil vom 14.07.1993 – XII ZR 262/91, NJW RR-1993, 1457 ff.
19 OLG Hamm, Urteil vom 13.01.2011 – 18 U 88/10, I -18 U 88/10, juris.


